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Vorsicht bei elektronisch 
übermittelten Rechnungen

Das Finanzministerium hat in einem Erlass die Anforderungen an elektronisch 

übermittelte Rechnungen und Gutschriften präzisiert. Um den Vorsteuerabzug 

zu wahren, müssen diese Anforderungen unbedingt erfüllt werden.

Eine elektronisch über-

mittelte Rechnung gilt 

nur dann als Rechnung 

im Sinne des Umsatzsteuerge-

setzes und berechtigt somit zum 

Vorsteuerabzug, wenn sie

�  	mit einer elektronischen  

Signatur („fortgeschrittene  

Signatur“) versehen ist oder

�  	im EDI-Verfahren (elektro-

nischer Datenaustausch) über-

mittelt wird und zusätzlich eine 

zusammenfassende Rechnung 

für den jeweiligen Abrech-

nungszeitraum (Sammelrech-

nung) in Papierform oder auf 

elektronischem Weg (samt einer 

elektronischen Signatur) über-

mittelt wird.

Der Rechnungsempfän-

ger muss der elektronischen 

Übermittlung zustimmen. Die 

Zustimmung des Rechnungs-

empfängers bedarf keiner be-

sonderen Form, sie kann auch 

nachträglich erklärt werden. 

Auch konkludente Zustimmung 

genügt. Die elektronische  

Signatur muss mit einem Zerti-

�kat eines Zerti�zierungsdienst

anbieters versehen sein. Dieses 

Zerti�kat kann nur auf natür-

liche Personen ausgestellt wer-

den. Es ist aber zulässig, dass 

eine oder mehrere Personen im 

Unternehmen bevollmächtigt 

werden, für das Unternehmen 

zu signieren.

Auch in elektronischer 
Form aufbewahren

Der Rechnungsempfän-

ger muss elektronische Rech-

nungen auch in elektronischer 

Form aufbewahren, damit die 

Prüfmöglichkeit der Signatur ge-

wahrt bleibt. Die Archivierung 

in Papierform allein reicht nicht. 

Der Erlass stellt weiters klar, dass 

auch Rechnungen, die per Tele-

fax oder E-Mail übermittelt	  	
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Glück Treuhand
Steuerberatungs GmbH

Mit dem zu Ende gehenden 

Jahr melden wir uns noch 

einmal mit Neuerungen aus 

dem Steuer- und Sozialver

sicherungsrecht zu Wort. 

Auch bei der Lohnverrech-

nung gibt es ein paar Dinge 

neu zu beachten, bedingt 

durch die endlich �ächen-

deckend erfolgte Ausgabe 

der e-card, die nun den 

Krankenschein ersetzt. 

2006 �nden die nächsten 

Nationalratswahlen statt. 

Vielleicht können wir uns 

dann an ein paar „Steuer

zuckerln“ erfreuen. Warten 

wir ab. Für das bevorstehen-

de Weihnachtsfest wünschen 

wir Ihnen jedenfalls alles 

Gute und viel Erfolg 2006.
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Auslandsmontage: Auch rückwirkend lohnsteuerfrei
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Rückvergütung der Energieabgabe 
– lohnt sich das wirklich? 

Ob sich die Rückforderung der Energieabgabe überhaupt „auszahlt“, muss zunächst durch ein kompliziertes 

Ermittlungsverfahren errechnet werden. Bei guter Umsatzrendite wird zumeist nicht viel herauskommen.

M it der Bezahlung 

Ihrer Rechnungen 

für den Bezug 

von Elektrizität, Erdgas, Koh-

le, Heizöl sowie Flüssiggas 

entrichten Sie gleichzeitig die 

so genannte „Energieabga-

be“. Sie wird von den Ener-

gieversorgungsunternehmen 

an das Finanzamt abgeführt. 

Diese Abgabe können Sie 

– zumindest teilweise – zu-

rückfordern. Die Rückforde-

rung ist maximal für 5 Jahre 

in die Vergangenheit mög-

lich. Im Jahr 2005 ist daher 

die Rückvergütung für die 

Veranlagungsperiode 2000 

letztmals zulässig.

Ab 2002 Rückforderung 
für alle Unternehmen

Ab der Veranlagungsperiode 

2002 steht die Möglichkeit der 

Rückforderung der Energieab-

gabe allen Unternehmen offen 

– davor ist sie nur für Produkti-

onsbetriebe möglich. Die Rück-

vergütung von Energieabgabe 

auf Kohle, Heizöl und Flüs-

siggas ist zudem erst ab dem 

Steuerjahr 2004 gestattet. Für 

die Vorjahre erstreckt sich der 

Vergütungsanspruch nur auf 

jene Energieabgaben, welche 

für Elektrizität und Erdgas ent-

richtet wurden.

Komplexe Berechnung
Zur Erlangung der Rückver-

gütung ist allerdings eine recht 

komplexe Berechnung anzu-

stellen. Zunächst ist die Summe 

der bezahlten Energieabgabe zu 

ermitteln, die in den einzelnen 

Rechnungen der Energieversor-

gungsunternehmen gesondert 

ausgewiesen wird. Von diesem 

Gesamtbetrag sind dann zwei 

Selbstbehalte abzuziehen. Der 

erste Selbstbehalt ermittelt sich 

entweder als Prozentsatz des so 

genannten „Nettoproduktions-

wertes“ – das ist die Differenz 

zwischen den Umsatzerlösen und 

den eingekauften Vorleistungen 

– oder er wird in Gestalt einer 

„Mindeststeuer“ angesetzt. Die-

se Mindeststeuer hängt von den 

verbrauchten Energieträgern ab. 

Der höhere dieser beiden Beträ-

ge bildet den ersten Selbstbehalt. 

Dann ist ein allgemeiner Selbstbe-

halt von �`  400 (ab 2004) bzw.  

�`  363 (2002 und 2003) abzuzie-

hen. Der verbliebene Erstattungs-

betrag kann dann mit Hilfe eines 

besonderen Steuererklärungsfor-

mulars von Ihrem Betriebs�nanz-

amt eingefordert werden.

Ob eine Rückvergütung für 

Ihr Unternehmen zielführend 

ist, ermitteln wir gerne für Sie. 

Grundsätzlich kann aber schon 

gesagt werden, dass ein Vergü-

tungsanspruch mit steigender 

Umsatzrendite unwahrschein-

licher wird.  �N

Lohnsteuerfreie Auslandsmontagen
Laut einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofes sind Auslandsmontagen auch dann lohnsteuerfrei, wenn der 

Arbeitnehmer an den Errichter der Anlage überlassen wird. Das gilt sogar für die Vergangenheit.

D ie Bezüge eines Ar-

beitnehmers, der 

von einem inlän-

dischen Arbeitgeber länger als 

einen Monat ins Ausland ent-

sandt wird und dort „begüns-

tigte“ Auslandstätigkeiten 

ausübt, sind lohnsteuerfrei. 

„Begünstigt“ sind insbeson-

dere Bauausführungen, Mon-

tage, Montageüberwachung, 

Inbetriebnahme, Instandset-

zung und Wartung von An-

lagen. 

Dieses Erkenntnis des 

Verwaltungsgerichtshofes 

(VwGH) gilt grundsätzlich 

auch für die Vergangenheit. 

Für Arbeitgeber ist diese An-

gelegenheit besonders inter-

essant, weil die Bezüge für 

eine begünstigte Auslandstä-

tigkeit vom DB, DZ und der 

Kommunalsteuer befreit sind. 

Daher sollten betroffene Ar-

beitnehmer und Arbeitgeber 

alle Schritte ergreifen, die ver-

fahrensrechtlich noch möglich 

sind. Dabei sind wir gerne be-

hil�ich.

Die Finanzverwaltung hat 

die Steuerbefreiung bisher 

nur dann akzeptiert, wenn der 

Arbeitgeber selbst die Anlage 

im Ausland errichtet. Wenn 

hingegen ein Arbeitnehmer 

an den eigentlichen Anlagen-

Errichter überlassen wurde, 

wurde die Steuerbefreiung 

nicht gewährt. Auf Grund des 

aktuellen VwGH-Urteils wird 

das Finanzministerium seine 

bisher restriktive Ansicht aber 

lockern müssen.  �N
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Dienstreise mit PKW: Kilometergeld erhöht
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Kilometergeld – endlich erhöht
Von kostengeplagten Steuerzahlern vehement gefordert, wurde endlich die erste Erhöhung des 

Kilometergeldes seit mehreren Jahren beschlossen. Die erhöhten Sätze gelten seit 28.10.2005. Die wirklichen 

Kosten pro gefahrenem PKW-Kilometer sind aber längst nicht erreicht.

Für Dienstreisen mit 

dem Auto wird das 

amtliche Kilometer-

geld um 2 Cent pro Kilometer 

auf �`  0,376 angehoben. In 

der Lohnverrechnung ist eine 

Aufrundung auf 38 Cent zu-

lässig. Voraussetzung dafür ist, 

dass es sich um ein Fahrzeug 

handelt, für dessen Betrieb 

der Arbeitnehmer selbst auf-

zukommen hat und dass die 

Dienstreise im Auftrag des Ar-

beitgebers erfolgt. Fahrten von 

und zur Arbeitsstätte werden 

den Arbeitnehmern nämlich 

von Seiten der Finanz mit dem 

Verkehrsabsetzbetrag abgegol-

ten. Ebenso gibt es bei größe-

ren Entfernungen des Wohn-

ortes zur Arbeitsstätte die so 

genannte „Pendlerpauschale“, 

eine Art steuerlicher Zuschuss 

für die Mehrausgaben der be-

troffenen Dienstnehmer.

Steuerfreiheit des  
Kilometergeldes

Eine Reise gilt als „Dienst-

reise“, wenn ein Dienstnehmer 

außerhalb seines Dienstortes 

tätig wird oder für einen län-

geren Zeitraum so weit entfernt 

arbeitet, dass eine tägliche 

Rückkehr an den ständigen 

Wohnort nicht zugemutet wer-

den kann. Für den Dienstgeber 

stellt das gewährte Kilometer-

geld weiterhin eine Betriebs-

ausgabe dar. Das besondere 

Zuckerl für den Arbeitnehmer 

ist dabei die Steuerfreiheit des 

Kilometergeldes, das ein reiner 

Aufwandsersatz ist. Für das Ki-

lometergeld ist daher keinerlei 

lohnsteuerp�ichtiger Sachbe-

zug (wie etwa für die Privat-

nutzung eines Dienstwagens) 

anzusetzen. 

Für die steuerfreie Auszah-

lung von Kilometergeldern 

(und den Ansatz als Betriebs-

ausgabe) sind grundsätzlich 

Fahrtenbücher oder sonstige 

geeignete Unterlagen zu füh-

ren. Jeder Dienstgeber, der 

unnötige Diskussionen mit der 

Finanz vermeiden will, sollte 

darauf bestehen, dass hier ord-

nungsgemäße Aufzeichnungen 

für den Fall einer Betriebsprü-

fung vorhanden sind.

Kilometergelder auch 
nach der Erhöhung kein 
„Geschäft“

Studien belegen, dass mit 

dieser Anhebung längst nicht 

die durchschnittlichen Kosten 

im Ausmaß von etwa 46 Cent 

erreicht werden. Der Arbeitneh-

mer „zahlt also drauf“, wenn 

er sein privates Auto für Dienst-

fahrten verwendet. Aus be-

triebswirtschaftlicher Sichtwei-

se müsste man ja nicht nur die 

Benzinkosten, sondern auch alle 

übrigen Ausgaben wie etwa den 

Wertverlust, die Finanzierungs-

kosten aber auch Versicherung 

und Steuern einrechnen.  �N

Als Dienstgeber haben Sie 

erstmals für das Jahr 2006 für 

die zum Stichtag 15.11.2005 

bei Ihnen beschäftigten Per-

sonen und deren Angehörige 

ein Service-Entgelt in Höhe 

von je �`��10 einzuheben und 

an den Krankenversiche-

rungsträger abzuführen. Das 

Service-Entgelt muss auch 

für freie Dienstnehmer und 

mitversicherte Ehegatten/

Lebensgefährten eingeho-

ben werden. Nur für einen 

bestimmten Personenkreis 

müssen Sie das Service-Ent-

gelt nicht einheben: Dienst-

nehmer, die am Stichtag 

keine Bezüge erhalten (z.B. 

Wochenhilfe, Karenz nach 

dem MSchG/VKG, Präsenz- 

bzw. Zivildienst), geringfügig 

Beschäftigte und als Angehö-

rige geltende Kinder.

Service-Entgelt  
für e-card in der 

Lohnverrechnung

Frohe

Weihnacht

und

alles

Gute

für

2006!

Die Pendlerpauschale für Arbeitnehmer wird ab 1.1. 2006 um 
10 % erhöht.
Ist die Benützung eines Massenbeförderungsmittels zumut-
bar, beträgt die Pendlerpauschale für folgende Fahrtstrecken  
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte:
20 km bis 40 km		  �` 	 495 
40 km bis 60 km		  �` 	 981 
über 60 km		  �` 	 1.467
Ist die Benützung eines Massenbeförderungsmittels zumindest 
hinsichtlich der halben Fahrtstrecke nicht zumutbar, gelten fol-
gende neue Pendlerpauschalen:
2 km bis 20 km		  �` 	 270 
20 km bis 40 km		  �` 	 1.071 
40 km bis 60 km		  �` 	 1.863 
über 60 km		  �` 	 2.664

Pendlerpauschale erhöht


